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• Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung
• Photovoltaikanlagen (Stromerzeugung)
• Biomasseheizungen / Heizanlagen mit ökologischen Brennstoffen

Kfw-Förderbank

• Photovoltaikanlagen (Stromerzeugung)
• Heizanlagen Brennstoff aus erneuerbarer Energie
• Passivhäuser
• Niedriegenergiehäuser; sog Kfw-40 und Kfw-60
• Wohnraummodernisierung
• Wohnraumschaffung

Durch den örtlichen Energieversorger können* gefördert werden:

• Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung
• Gasbrennwertgeräte
• Erdwärmepumpen
• Photovoltaikanlagen
• Kostenübernahme einer Energieberatung
• Thermografieaufnahmen (Wärmeverluste) am Haus
• Blower-Door-Tests

* je nach Energieversorger stehen weitere Förderprogramme zur Verfügung.

Prinzipiell sollte sich der Bauherr VOR dem eigentlichen Entschluss zu bauen über 
die einzelnen Förderprogramme informieren, da spezielle Programme mit in die Bau-
finanzierung einfließen können!
Zudem gilt es zu beachten zu welchem Zeitpunkt die Förderanträge spätestens ge-
stellt werden müssen!

Weblinks:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa)
http://www.bafa.de/bafa/de/

Kfw-Förderbank
http://www.kfw-foerderbank.de/
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